
?. Satzung zur Änderung der Satzung der Ortsgemeinde 'Sd^tt^e^
über die Erhebung von Beiträgen für die erstmalige Herstellung von Er-
schließungsanlagen (Erschließungsbeiträge) vom -'^ j(|[| ^

Der . Ortsgemeinderat hat aufgrund des § 132 des Baugesetzbuches (BauCB)
in Verbindung mit § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz. beide
Bestimmungen in der jeweils geltenden Fassung, die folgende Satzung be-
schlössen, die hiermit bekanntgemacht Wird:

Artikel l

S 6 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

Abs. 3: Grundstücke an zwei aufeinanderstoßenden Erschließungsanlagen
(Eckgrundstücke) und Grundstücke zwischen zwei Erschließungsanlagen
(durchlaufende Grundstückel sind für beide Erschließungsanlagen beitrags-
pflichtig, wenn sie durch beide Anlagen erschlossen werden und die Voraus-
setzungen des S 133 Abs. 1 BauGB vorliegen. Der Berechnung des Erschlie-
ßungsbeitrages werden die sich nach Abs'. 1 oder Abs. 2 ergebenden Be-
rechnungsdaten jeweils nur mit der Hälfte zugrunde gelegt. 'Steht eine
Erschließungsanlage nicht voll in der Baulast der Gemeinde, wird die Ver-
günstigung für die andere Erschließungsanlage nur hinsichtlich der Teil-
einrichtungen gewährt, für die in beiden Fällen die Gemeinde die Baulast
trägt. Für Grundstücke, die durch mehr als zwei aufeinanderstoßende Er-
schließungsanlagen erschlossen werden, werden die Berechnungsdaten
nach Abs. 1 oder Abs. 2 durch die Zahl der Erschließungsanldgen geteilt;
5oi-z 3 gilt entsprechend.
D'e vorstehende Regelung gilt jedoch dann nicht, wenn diese Ermäßigung
dazu führen würde, daß sich der Beitrag eines anderen Pflichtigen im
Abrechnungsgebiet um mehr als 50 v. H. erhöht. In diesem Fall'werden
sodann der Berechnung des Erschließungsbeitrages die sich nach Abs. 1
oder Abs. 2 ergebenden Berechnungsdaten jeweils mit 2/3 oder erforder-
lichen falls sogar voll zugrunde gelegt; Satz 3 gilt entsprechend. "

Artikel 2

D/ese Änderungssatzung tritt rückwirkend zum ^f- 7. ff«"l.
in Kraft.

'S&^tt,^Ci 's den -9. -liill fas SI

Der Ortsbürgermeister.

r n til./"'





SATZUNG

der Ortsgemeinde Badenheim über die Erhebung von Beiträgen
für die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen (Erschlie.
ßungsbeiträge) vom ^. JAN. 88

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 132 des Baugesetzbuches
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8.12.1986 (BGB1.
I S. 2253) in Verbindung mit § 24 der Gemeindeordnung für Rhein-
land-Pfalz vom 14.12.1973 (GVB1. S. 419, BS 2o2o-l), zuletzt ge-
ändert durch Landesgesetz vom 27.3.1987 (GVB1. S. 64) die fol-
gende Satzung beschlossen, die hiermit bekanntgemacht wird:

§ l

Erhebung des Erschließungsbeifcrages

Zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwandes für Er-
schließungsanlagen erhebt die Ortsgemeinde Erschließungsbeiträge
nach den Vorschriften des Baugesetzbuches (§§ 127 ff) und dieser
Satzung

§ 2

Art und Umfang der Erschließungsanlagen und des Erschließungs-
aufwandes

(l) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand
l. Für die zum Anbau bestimmten öffentlichen Straßen, Wege und
Plätze in

zu eina' Strafia-i-
» breite (Fah-'tahiai

eänschl .da- Starri-

spurm, Radueg», Geh-
wefsß, S±utz- und
ferristretfai) vcn

a) Wochenendhausgebieten, Campingplatzgebieten
Kleinsiedlungsgebieten
bei einseitiger Bebaubarkeit

c) Dorfgebieten, reinen Wohngebieten, Ferien-
hausgebieten, allgemeinen Wohngebieten
feesonderen.Wohngeb^eten , Mischgebiete^'
aa) mit einer Geschoßflächenzahl brs 0.8

bei einseitiger Bebaubarkeit
bb) mit einer Geschoßflächenzahl über o,8bis l,o

bei einseitiger Bebaubarkeit
cc) mit einer Geschoßflächenzahl über l,o bis 1,6

dd) mit einer Geschoßflächenzahl über 1.6
d) Kerngebieten, Gewerbegebieten und sonsti-

g_en Sondergebieten im Sinne des § 11 der
Baunutzungsverordnung

aa) mit einer Geschoßflächenzahl bis l.o
bb) mit einer Geschoßflächenzahl über l,obis 1,6

cc) mit einer Geschoßflächenzahl über l,6bis 2,o

7 ,0 m
lo ,0 m
8,5 m

14,0 m
lo, 5 m
18,0 m
12,5 m
2.0 ,0 m

23 , o m

2o , o m
23,o m

25,0 m

27,0 mdd) mit einer Geschoßflächenzahl über 2.o
e) Industriegebieten ^- ~""~' " '

aa) mit einer Baumassenzahl bis 3,0
bb) mit einer Baumassenzahl über 3,o bis 6,0
cc) mit einer Baumassenzahl über 6,0

ä%diyasKT"r^""ss^^-zahl.. g.eUen .die Regelungen des § 5~ Abs'. ;3~ erifc sprechen d"/

23,0 m
25,0 m
27,0 m
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2 Für die öffentlichen, aus rechtlichen oder tatsächlichen
Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Verkehrsan-
lagen innerhalb der Baugebiete (z.B. Fußwege, Wohnwege -
§ 127 Abs. 2 Nr. 2 BauGB-) bis zu einer Breite von 5,o m.

3. Für die nicht zum Anbau bestimmten Sammelstraßen (§ 127
Abs. 2 Nr. 3 BauGB') bis zu einer Breite von 27,o m

4 . Für Parkflächen
a) die Bestandteile der Verkehrsanlagen im Sinne von Nr. l und

3 sind, bis zu einer zusätzlichen Breite von 5,0 m,
b) soweit sie nicht Bestandteil der in Nr. l und 3 genannten

Verkehrsanlagen sind, aber nach städtebaulichen Grund-
Sätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung not-
wendig sind, bis zu 15 v.H. der im Abrechnungsgebiet~sich
nach § 5 Abs. 3 ergebenden Geschoßflachen

5 Für Grünanlagen,
a)die Bestandteile der Verkehrsanlagen im Sinne von Nr. l bis

sind, bis zu einer zusätzlichen Breite von 4,o m,
b)soweit sie nicht Bestandteil der in Nr. l bis 3 genannten V»r--

kehrsanlagen sind, aber nach städtebaulichen Grundsätzen in j.p-
halb^der^Baugebiete zu deren Erschließung notwendig sind, bis
zu 15 v.H._der im Abrechnungsgebiet liegenden Grundstücksflä-
chen nach § 5 Abs . 2

(2) Zu dem Erschließungsaufwand nach Abs. l Nr. l bis 5 gehören
insbesondere die Kosten für:

l. den Erwerb der Flächen für die Erschließungsanlagen,
2. die Freilegung der Flächen für die Erschließungsanlagen,
3. die Herstellung'des Straßenkörpers einschl . des Unterbaues

der Befestigung der Oberfläche sowie notwendiger- Erhöhungen
oder Vertiefungen,

4. die Rinnen und die Randsteine
5. die Radwege
6. die Gehwege,
7. die Beleuchtungseinrichtungen,

die Entwässerungseinrichtungen der Erschließungsanlagen
den Anschluß an andere Erschließungsanlagen,
die Herstellung von Böschungen, Schutz- und Stützmauernund
die Übernahme von Anlagen als gemeindliche Erschließunes-'
anlagen.

(3)

W

(5)

9
lo
11

Der Erschließungsaufwand 'umfaßt auch den Wert der von der
Ortsgemeinde aus ihrem Vermögen bereitgestellten"FlächerTim
Zeitpunkt der Bereitstellung.

Der Erschließungsaufwand umfaßt auch die Kosten, die für Teile
der Fahrbahn einer Ortsdur-chfahrt einer Bundes-, Landes- oder'
Kreisstraße entstehen, die über die Breite der anschließenden
freien Strecke dieser- Straße hinausgehen

Endet eine Erschließungsanlage mit einem Wendehammer, so ver-
großem sich die in Abs. l angegebenen Höchstmaße^für den'Be-
rei^h des Wendehammers auf das l 1/2-fache, mindestens"aber'
um ö m



§ 3
Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufuandes

Der.beltr'aesfähi6e E'-schließungsaufwand (§ 2) mit Ausnahme
.es^enisen für^ die ^Entwässerungseinrichtungen (§"2"Abs7"2"

wird nach den tatsächlichen Kosten ermittelt'.' '" ~ """'
S,eLAUfwand./ur' die.Entwässe'-ungseinrichtungen der Erschlie-
ßungsanlagen wird wie folgt ermittelt7

1' ^d^e,.El:nlaufe^.sinkkästen.und Zuleitungen bis zur Sfcra-
lä,el^ltunej"ld die ^atsa(=hlichen-Kosten"Enaßgebendu'

2' ^?J^"ubr^en.zur-EntwässerunS_'der"ErschTifßu^anlagen
^fol;derl.ichen^nlage".wird ein"Einheitssatz"'je"^d^f!L
^r entwässerte Fläche durch gesonderte'Satzung^e^ge-

(2) Der'^beltraesfähigs,Ei''schließungsaufwand wird für die einzel-
ne^Erschließungsanlage ermittelt."Die"ÖrtsgemeindiTkann"at^'
"elchend vo" satz.1 ent"sder den beitragsfähigen'Erschl'ie^
ßungsaufwand^ für bestimmte Abschnitte" ei'ner"E?schIießunes^
anläge ermittele oder diesen Aufwand für--mehrere"Anlaee'S'
dle fu,r die.Erschließung der Grundstücke eine~Einheit°b'ii-

:Erschließungseinheit), insgesamt ermitteln'

§ 4

Anteil der Ortsgemeinde am beitragsfähigen Erschließungsaufuand
Die^Ortsgemeinde^trägt_lo v.H. des beitragsfähigen Erschließunes-
aufwandes. Erhält die Ortsgemeinde zur Finanzier:ung-des"Ersch'l!°e-

igsaufuandes Zuweisungen aus öffentlichen Kassen^ die den~s'ich
aus Satz l ergebenden Betrag überschreiten, go ^ erh6ht-'sich"der'
Gemeindeanteil nach Satz l um den überschrei?enden"Betr^ag'

§ 5
Abrechnungsgebiet, Grundstücksflachen und Geschoßflächen

(1) Dle.vo".einer Erschließungsanlage erschlossenen Grundstücke
^das Abrechnungsgebiet. Wird ein Abschnitt ~ einer'Er"-'

sch^leßungsanlage oder.ei"e ..Erschließungseiriheit''abger-echnet
so.bllden die,von dem Abschnitt der Erschließu'ngseInSeit"e^'

Grundstücke das Abrechnungsgebiefc
Be.l-der Erm]:ttlung..der Grundstücksflächen bleiben die Grund-

^tücke.,u"d,Gr'undstüGksteile außer Ansätze die~außerhalb1 de's'
les^liegen. Als Bauland gilt, wenn'ein Bebauunge

nicht besteht oder der Bebauungsplan eine^andere'als"die'
le oder gewerbliche Nutzung vorsieht

x' 5" Srund!tucken^(ue_an,die G'-schließungsanlage angrenzen
die Fläche vorder Erschließungsanlage b^s-zu~^ine'r&T^p'^
von höchstens 4o m,

bel Gr""dstücken,^die,ohne an die Erschließungsanlase zu
grenzen, mit der^Erschließungsanlage durch einen Wes'oder
i"".and.erer' l"echtlich gesicherter Form verbunden"sin5, "dj^e
F^ache"_vo" der zu der E:rschließ""6sanlage"liegenden'G^u^d
stücksseite bis zu einer Tiefe von'-'höchstens-4^''m~

F];ache";._dle.über' die t:Lefenmäßige Begrenzung hinaus baulich
^der1 ge^er;"ich"genutzt .werden . ,sind in -ean^r"BreIte"d^'na'ch

. l oder 2 ermittelten Bauland hinzuzurechnen^

3 ^e..GesShoßfläche des einzelnen Grundstücks ergibt sich durch
ve^yie;L.fachun6"der,Grundstücksflä^e-init~'der~'G^^hoß^aIc^n'"
"hl;_Fur.die Geschoßflächenzahl sind^die'Regelungen^ d'esLi'Bie~-
bauungsplanes maßgebend ._-Dies~gilt^c^,Ln"[^I^"^ ^GnS^s-
i-eife-im'-Sinne des § 33 BauGB." -- ---....-.." . ^^^- ^. i ^aiiuiis.



Im Falle des § 31* BauGB ist die zulässige Geschoßfläche
unter Berücksichtigung der in näherer Umgebung vorhandenen
Geschoßflachen zu ermitteln. In Industriegebieten ergibt
sich^ die_Geschoßflachenzahl aus der Baumassenzahl, geteilt
^ch,?'^.' ~Ls.t :i-mzeitpunkt der Entstehung der Beifcrags-
Pflicht für_das einzelne Grundstück eine größere Geschoß-
fläche zugelassen, so ist diese zugrunde zu legen. Bei
Grundstücken, für die anstelle der Bebauung eine sonstige
Nutzung festgesetzt ist, oder bei denen die zulässige^Be-
bauung nur untergeordnete Bedeutung hat, wird als Geschoß-
fläche die halbe Grundstücksfläche'angesetzt

§ 6

Verteilung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes
(l) .Der nach § 3 ermittelte Erschließungsaufwand wird nach Abzi

des Anteils der Ortsgemeinde (§4) auf die Grundstücke n'act
den Grundstücksflächen verteilt. Für die Ermittlung~der'"Grund-
stücksflächen gilt § 5 Abs. 2. Den Grundstücksflächen'nach'
Satz l werden^für die Grundstücke in Kerngebieten,^Gewerbe-
gebieten und Industriegebieten 4o v.H. der Grundstücksfläche
hinzugerechnet; das gleiche gilt für überwiegend"gewerblich"
industriell oder in ähnlicher Weise genutzte~Grundstücke-in
sonstigen Baugebieten.

(2) Sofern im Abrechnungsgebiet eine untersctaiedliche bauliche
oder_sonstise Nutzun8 zulässig ist, wird der Erschließungs-
aufwand_abweichend von Abs. l'nach'den Geschoßflächen"ve^
teilte Für- die Ermittlung der Geschoßflächen gilt'der §~5
: 3- Den Geschoßflächen werden für Grundstücke in Kern-
gebieten^, ^ Gewerbegebieten und Industriegebieten-'4o-v.H" der
Geschoßf lache hinzugerechnet; das gleiche gilt"für' üb'erwle-
gend gewerblich, industriell' oder in ähnlicher Weise'Keriutz-^

in sonstigen Baugebieten.

Grund;3tucl<e an. zwei,auf'einander^.stoßenden Erschließungsanla
gen (Eckgrundstücke) und Grundstücke zwischen-zwei"Erlchlte-
ßunssanlasen <durchlaufende Grundstücke)"sind für~beide"Er^'
schließungsanlagen beitragspflichtig, wenn-sie-durch~beide^

lg?"nT.r^hl°s?e" werden und die Voraussetzungen des-§-133
. l BauGB vorliegen. Der Berechnung- des^ErsGhiießunssbsi^

trages_"erde" die sich nach Abs- 1 oder~hbs~.'2~e~rsebenTe^"Be-
^,eShnungsdafcen^eweils nur mit der' "älfte^zugrundrgelegt'
^LGrundstücke' die durch^mehr als zwei~auf^inande?~".st^ßende

igsanlagen erschlossen werden, werden die Berech-
S"ns5date" "ach,Abs. l oder Abs. 2 durch die ^Zahl'der'Ersc'hlie
ßungsanlagen geteilt "~ ~" ~-~ ~~'"' "~" "'
Sl:e^orstehende Regelung^gilt jedoch dann nicht, wenn diese
E:rr"aßisu"g.dazu.führ'e" würds. daß sich~der"Beitrag'"e'ines'
anderen pflichtigen im Abrechnungsgebiet-um-mehr-~^ls*?'o~Jv .H

ht,;..In.diesem El'all.werden sodann der Berechnung'des Er'"-
ißungsbeitrages die sich nach Abs. l oder Abs" 2~ere:e-

benden^Berechnungsdafcen jeweils mit 2/3 oder'erforderlic^n-
sogar voll zugrunde gelegt

Der.vor'stehe"de Abs-.3 6ilt Jedoch nicht in Kerngebieten. Ge-
"er^eget'ieten und.Indust'-'iegebieten sowie'für'üb^rwiegend sl'-
werb,llch' industriell oder in ähnlicher'Welse genutzt.l~"G^^~-
stücke in sonstigen Baugebieten



(5) Mehrfach erschlossene Grundstücke sind bei gemeinsamer Auf-
wandsermittlung in einer Erschließungseinheit (§ 13o Abs. 2
Satz 3 BauGB) bei der Verteilung des Erschließungsaufwandes
nur einmal zu berücksichtigen (§ 131 Abs. l Satz 2 BauGB)

§ 7
Kostens pa ltung

Der Erschließungsbeitrag kann für
l. den Grunderwerb
2. die Freilegung
3. die Fahrbahn
*<. die Raduege
5. die Gehuege
6. die Parkflächen
7. die Grünanlagen
8. die Beleuchtungsanlagen
9. die Entwässerungsanlagen

gesondert und^unabhängig von der vorstehenden Reihenfolge erhoben
werden^sobald die jeweilige Maßnahme, deren Aufwand gedeckt"wer-'
den soll, abgeschlossen ist. Diesen Zeitpunkt stellt die'Örtsee-
meinde jeweils durch Ratsbeschluß fest

§ 8

Merkmale der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlagen
(l) Die öffentlichen, zum Anbau bestimmten Straßen, Wege und Plätze

e of'fe"tl.:Lche"' aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen
mit^ Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Verkehrsanlagen'inner'-'
halbier Jaugebiete (z.B. Fußwege, WohnwegeV, "Samm^lstraßen -

d Parkflächen sind endgültig hergestellt,'wenn die'Ortsee-
meinde^an^den erforderlichen Grundstücken EigentunTeruorb^n

und die Erschließungsanlagen die nachstehenden Merkmale
auf weisen; e ;.. - " ,,

1- elne.pf'last-er'u"g.' eine Asphalt-, Teer-, Beton- oder ähnliche
neuzeitlicher Bauart,

2. Straßenentwässerung und Beleuchtung sowie
3. Anschluß an eine dem öffentlichen Verkehr gewidmete Straße

Geh"ese^und Radwege sind endgültig hergestellt, wenn sie eine
Abgrenzung gegen_die Fahrbahn und~'gegeneinander sowie"eine-
Befestigung mit Platten, Pflaster,"Asphalfcbelag oder'eine"

Decke neuzeitlicher Bauart aufweisen ,'"soweit "die
Ortsgemeinde nicht beschließt, daß bei einfachen'Wohnwe^n

^Siedlungssfcraßen auf die Anlegung erhöhter-Gehwege"^e'r-
ziehtet wird und diese in einfacher Form angelegt~'we?den'

(3) Grünanlagen sind endgültig hergestellt, wenn die dafür vnp<7p-
sehenen Flächen als Grünflächen oder gärtnerisch angelegt"
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§ 9
Immissionsschutzanlagen

Art, Umfang, Verteilungsmaßstab und Herstellungsmerkmale von
Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umweltein-
Wirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes werden
durch ergänzende Satzung im Einzelfall geregelt

§ lo

Beitragsbescheid

(l) Der Beitrag, der auf den einzelnen Beitragsschuldner ent-
fällt, wird durch schriftlichen Bescheid festgesetzt

(2) Der Beitragsbescheid enthält

l. den Namen des Beitragsschuldners,
2. die Bezeichnung des Grundstückes,
3- den.zu zahlenden Betrag unter Mitteilung des beitrags-

fähigen^Erschließungsaufwandes (§ 2), des Gemeindean-
tsils (§ 4) und der Berechnungsgrundlagen (§§ 5 undl 6),

4. die Festsetzung des Zahlungsfcerinins,
5. die Eröffnung, daß der Beitrag als öffentliche Last auf

dem Grundstück ruht und

6. eine Rechtsbehelfsbelehrung.
(3) Der Beitragsbescheid soll ferner den Bei-Eragsschuldner darauf

hinweisen, daß er bei der Verbandsgemeindeverwaltung Stundung,
Ratenzahlung oder Verrentung beantragen kann. Ein solcher
Antrag soll die Gründe anführen, aus~denen die Zahlung^des
Be,itrages zum fest5esetzten Zahlungsternin für den Beltrags-
Schuldner eine unbillige Härte wäre -----u

§ 11
Vorausleistungen

(l) Im^Falle des-§ lg3 Abs. 3 iBauGB können Voraüsleistungen bis zur
Höhe des voraussichtlichen Erschließungsbeitrages erhoben
werden.

(2) Für den Bescheid über die Vorausleistung gilt § lo sinnsemäß

§ 12

Ablösung des Erschließungsbeit-ages
(l) Wer^ gemäß § 13^ Abs. l BauGB als Grundscückseigentümer. Erb-

bauberechtigter-, Wohnungseigentümer oder Teile^gentumer ^e^
sönlich beitragspflichtig werden kann, kann durch"schnftliche
Vereinbarung mit der Ortsgemeinde den ' Erschließungsbeitr-af
TOr^eine bestimmte Erschließungsanlage vor der^En^stehi;ns&der
Beitragspflicht des Grundstücks im ganzen ablösen "(Abl'ö-'
sungsvertrag). Auf Abschluß eines Ablösungsvertr-agesVesteht
kein Rechtsanspruch. --u

(2) Für die Höhe_des Ablösungsbetrages gelten die für die Kche
des ^ Erschließungsbeifcr-ages maßgeblichen yorschr-ii-ten'dieser
sa.tzuns.e"tsp,l"echend; Der E:rschl:i-sßu"gs3ufuand'wird"gesc:;iätzt
soweit er nicht gemäß § 3 ermittelt werden kann
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(3) Mit dem rechtswirksamen Abschluß des Ablösungsvertrases
unterliegt_das darin bezeichnete Griindstück-~nicht~de?'
künftigen Beitragspflicht für die darin-bezeichnete"Er-
schl^eßungsanlage.- Dles.Silt nicht, soweit-das"Grundstück
nachträglich durch Flächen vergrößert wird,"die"weder"Ge-1
genstand^einer^Ablösung noch einer Beitragspflicht~fur"die-
selbe Erschließungsanlage waren. Nachträgliche'Verminde^
rungen^der^Grundstücksf lache berühren die Höhe desTblö;
betrages nicht.

D^e"ortss!me.:L"de.kann.außerhalb dieser Satzung ergänzende Be.
Stimmungen für die Ablösung treffen

§ 13
Inkrafttreten / Außerkrafttreten

Dlese,-satzu"6. tritt^ückwirkend zum ol.o7.1987 in Kraft

SSS^^Z:;5^^^^
a,"ßeLKraft;-so"eit eine Beifc''agspflicht"auf' Gr^ndu'f^üh^^er"Sa^-
zungen entstanden ist, gelten dlese-weiter7 "'""" '' U"C"CI' .3al-

Badenheim , den ^. JAN. 88

Der Ortsbürgermeister




